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2. Einführung in die Thematik 

� besorgniserregende Verrohung

� Tätliche Angriffe auf Schiedsrichter

� Spielabbrüche

� Übergriffe von Zuschauern

� rassistische und diskriminierende Anfeindungen

Konzeption:

„Wir stehen für Toleranz und Fairness – gegen Gewalt!“
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Tätliche Angriffe auf Schiedsrichter : 49 gesamt

Schwere Vergehen: 388 gesamt

Spielabbrüche : 61 gesamt
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3.1 Technische Zone (Herren und Frauen)
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3.2 Pflicht zur Gestellung von Ordnern

� Zivilrecht: Verkehrssicherungspflicht des Veranstalters

Kommen Zuschauer, Spieler oder Schiedsrichter zu Schaden,
macht sich der Heimverein schadensersatzpflichtig, soweit 
ihn ein Verschulden trifft. Dies ist der Fall, wenn er keine 
ausreichenden Sicherheitsvorkehrungen trifft.

� Verbandsrecht: Konkretisierung in § 21 RVO und 36a SpO

- 2 namentlich zu benennende und durch Signalwesten 
gekennzeichnete Ordner

- immer bei Verbandsspielen der Herren

- bei Spielen der Frauen, der Reserve sowie der A- und B-
Junioren nur dann, wenn eine Gefährdung zu befürchten ist 
oder der Schiedsrichter es ausdrücklich verlangt



3.3 Handschlag vor dem Spiel

Die Heimmannschaft bleibt stehen. Die Gastmannschaft geht auf 
den SR und die Heimmannschaft zu . Im Vorbeigehen geben die 
Spieler dem SR und den Spielern der Heimmannschaft die Hand.

Heimmannschaft

Gastmannschaft



3.3 Handschlag vor dem Spiel

Sobald der letzte Spieler der Gastmannschaft die Heimmannschaft 
passiert hat, führt der Spielführer der Heimmannschaft seine 
Mitspieler zum Handschlag am Schiedsrichter vorbei.
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